
ERLÄUTERUNG: 
 
 
 
Ein besonderer Anlass im Sinne des § 12 GastG liegt dann vor, wenn die gast-

ronomische Betätigung nur eine untergeordnete Folge eines anderen eigen-

ständigen Ereignisses ist. 

Veranstaltungen, bei denen kein derartiger Anlass gegeben ist, sind nicht 

gestattungsfähig. Zur Beurteilung des Einzelfalles ist daher eine ausführliche 

Beschreibung der Veranstaltung erforderlich. 
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